
 
 
 
 
 

Bestätigung der bisherigen Hochschule 

 für die Einschreibung an der Universität Mannheim 

 

Herr / Frau ______________________________________, geb. am _____________________________, 

hat im Rahmen des Bachelorstudiengangs __________________________________________________ 

 zum gegenwärtigen Zeitpunkt alle erforderlichen Prüfungsleistungen erbracht. 

  folgende Prüfungsleistungen noch zu erbringen: 

 

 

Bezeichnung der Prüfungsleistung 

     Prüfungsdatum bzw. 

      Abgabe der Bachelorarbeit 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Falle noch ausstehender Prüfungsleistungen wird außerdem bestätigt, dass sich die oben bezeichnete 

Person ab 12. Februar 2024 dem Master-Studium an der Universität Mannheim 

 uneingeschränkt widmen und insbesondere die erforderlichen Lehrveranstaltungen besuchen kann 

 nicht uneingeschränkt widmen kann. Ein Besuch aller erforderlichen Lehrveranstaltungen wird 

voraussichtlich ab dem_________________ möglich sein.  

 

Die Zulassung an der Universität Mannheim erfolgt vorbehaltlich der form- und fristgerechten Vorlage des 

Bachelorabschlusses. Ein entsprechender Nachweis muss bis spätestens 31. März 2024 dem Studienbüro 

der Universität Mannheim vorgelegt werden. Wird der Nachweis nicht form- und fristgerecht erbracht, 

erlischt die Zulassung zum Studiengang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweis: 

Laut § 60 Abs. 2 Nr. 4 Landeshochschulgesetz ist die Immatrikulation zu versagen, wenn die Person in einem Dienst-, 

Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis steht, es sei denn, dass sie nachweist, dass sie zeitlich die Möglichkeit hat, sich 

dem Studium uneingeschränkt zu widmen, insbesondere die erforderlichen Lehrveranstaltungen zu besuchen.  

Ort, Datum Unterschrift, Stempel der Hochschule 


